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Public Private Partnerships (PPP) sind 
als mögliches Lösungskonzept in den 
vergangenen Jahren immer stärker in  
die Diskussion geraten. Die auch unter 
der deutschen Bezeichnung Öffentlich-
Private Partnerschaften (ÖPP) diskutier-
ten Kooperationsformen zwischen pri-
vaten Investoren und Öffentlicher Hand 
können privates Kapital und zusätz-
liches Know-how für die öffentliche 
Aufgabenerfüllung bringen. Auf diese 
Weise lassen sich Investitionsvorhaben 
häufig schneller und effizienter reali-
sieren. 

Rückstand zum Ausland  
wird aufgeholt

Im Ausland konnten mit PPP-Lösungen 
deutliche Effizienzvorteile erzielt wer-
den. Diese werden überwiegend in Form 
von Kosteneinsparungen und Bauzeit-
verkürzungen sichtbar. In Anbetracht 
der – trotz vorübergehend sprudelnder 
Gewerbesteuereinnahmen – weiterhin 
gespannten öffentlichen Kassenlage, 
bietet PPP eine reale Chance, die Mo-
dernisierung der deutschen Infrastruktur 
voran zu bringen. Bund, Länder und 
Gemeinden sollten diese Chance ergrei-
fen.

Nachdem sich Deutschland im internati-
onalen Vergleich bei diesem Thema lan-
ge Zeit im Rückstand befand, konnte 
dieser mit der im Jahr 2001 durch den 
Bund und die Verbände gestarteten poli-
tischen PPP-Initiative aufgeholt wer-
den. Mit der Einrichtung von PPP Task 
Forces auf Bundes- und Länderebene, 
der Verbesserung der rechtlichen Rah-
menbedingungen durch das ÖPP-Be-
schleunigungsgesetz und dem Start 
zahlreicher vielversprechender Projek- 

te konnte sich der PPP-Markt in 
Deutschland zunehmend etablieren. 
Gleichwohl steht weiterhin das ambi-
tionierte Ziel der Bundesregierung im 
Raum, die deutsche PPP-Quote von 
derzeit zwei bis vier Prozent auf 15 Pro-
zent zu erhöhen. Die öffentlichen Ban-
ken unterstützen dieses Ziel als aktiver 
Partner im PPP-Markt.

Die meisten Erfahrungen wurden in 
Deutschland bisher im öffentlichen 
Hochbau gesammelt. Ein Drittel der 
belastbaren Erfahrungen mit PPP-Hoch-
bauprojekten stammen aus Schulpro-
jekten. Insbesondere bei den – wie bei 
Schulgebäuden üblichen – Hochbausa-
nierungen auf dem Grundstück der Öf-
fentlichen Hand hat sich das sogenannte 
Inhabermodell (oder auch: BTO-Modell: 
Build-Transfer-Operate) durchgesetzt. 
Bei diesem Modell übernimmt ein pri-
vater Auftragnehmer Planung, Bau, 
Finanzierung und den Betrieb einer 
Immobilie, die sich von Anfang an im 
Eigentum der Öffentlichen Hand befin-
det und von dieser genutzt wird.

Fehlt ein grundsätzliches Eigentumser-
fordernis der Öffentlichen Hand, wird 
vereinzelt das Erwerbermodell (oder 
auch: BOT-Modell: Build-Operate-Trans-
fer) gewählt. Dies entspricht in seinem 
Wesen dem Inhabermodell. Der private 

Auftragnehmer ist jedoch auf einem 
Grundstück tätig, welches sich in seinem 
Eigentum befindet und erst zum Ver-
tragsende auf den öffentlichen Auftrag-
geber übergeht. 

Gleichwohl werden Grundstück und 
Gebäude bereits während der Vertrags-
laufzeit zum öffentlichen Zweck ge-
nutzt. Das Modell eignet sich zum Bei-
spiel bei Neubauten. Alternativ können 
bei fehlendem Eigentumserfordernis 
seitens der Öffentlichen Hand auch 
Leasing- oder Mietmodelle in Betracht 
kommen.

Positive Erfahrungen  
der Banken

Die bisherigen Erfahrungen mit den 
Hochbaumodellen sind aus Bankensicht 
positiv. Einzelne Probleme, die sich auch 
bei PPP-Projekten im öffentlichen Hoch-
bau noch ergeben, sind kaum mit der 
Gestaltung des Modells zu begründen. 
Die Ursache liegt vielmehr bei einigen 
immer noch bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die PPP-Projekte 
erschweren. 

Dazu gehören die ungeklärten steuer-
rechtlichen Fragen, insbesondere die 
umsatzsteuerliche Behandlung von  
Projekten mit Personalübergang oder 
auch das Fehlen einer modelloffenen 
Gestaltung von Fördermaßnahmen. Es 
bleibt die Hoffnung, dass die in Vorbe-
reitung befindliche Gesetzesinitiative 
zum „PPP-Vereinfachungsgesetz“ nach 
einigen Verzögerungen zügig umge-  
setzt wird und dadurch weitere Ver-
besserungen der Rahmenbedingun-  
gen für die Modelle herbeigeführt  
werden.

Konzessionsmodelle –  
Chancen und Risiken

Bei einem Konzessionsmodell verpflich-
tet sich ein Privater, eine bestimmte 
Leistung auf eigenes wirtschaftliches 
Risiko unmittelbar an die Nutzer einer 
Maßnahme zu erbringen. Im Gegenzug 
erhält er das Recht, seine Kosten über 
Entgelte und Gebühren von den Nutzern 
zu finanzieren. Das Recht zur Nutzung 
setzt die Übertragung von Verantwort-
lichkeiten an den Konzessionsnehmer 
voraus. Allerdings ist eine Subventionie-
rung (zum Beispiel in Form einer An-
schubfinanzierung) durch den Konzessi-
onsgeber zulässig, sofern das Risiko des 
Zahlungseingangs beim Konzessionsneh-
mer verbleibt. 
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Hinsichtlich des Eigentumsübergangs 
zum Vertragsablauf sind unterschied-
liche Regelungen möglich. Das Konzessi-
onsmodell ist sowohl im Hoch- als auch 
im Tiefbau denkbar. 

Im Vergaberecht wird zwischen der  
Baukonzession und der Dienstleistungs-
konzession unterschieden. Während  
die Baukonzession dem Vergaberecht 
unterliegt, kann die Dienstleistungskon-
zession – unter Berücksichtigung des 
europäischen Primärrechts – außerhalb 
des Vergaberechts übertragen werden. 
Hier zeichnen sich mit der bevorstehen-
den europäischen Gesetzgebung zu  
den Konzessionen jedoch Änderun-  
gen ab. 

Mit einiger Sorge betrachten die öf-
fentlichen Banken, dass die EU-Kom-
mission plant, auch die Dienstleistungs-
konzession als öffentlichen Auftrag zu 
betrachten und unter das Vergaberecht 
zu stellen. Konzessionsmodelle haben  
in Deutschland vor allem bei gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmen und  
den nachfolgend vorgestellten Verkehrs-
infrastrukturprojekten Bedeutung er-
langt.

Finanzierung von 
Verkehrsinfrastrukturen

P Das A-Modell: Mit der Einführung der 
Lkw-Maut ist in Deutschland die Grund-
lage für den mehrstreifigen Ausbau, die 
Erhaltung, den Betrieb und die Finanzie-
rung von Teilstrecken der Bundesauto-
bahnen geschaffen worden. Dadurch 
kann eine schnelle Realisierung des 
sechsstreifigen Autobahnausbaus sicher-
gestellt werden. Der Bund hat bisher 
fünf Projekte geplant, von denen zwei in 
die Ausschreibung gegangen sind. 

Dies lässt eine abschließende Evaluie-
rung der Modelleignung zu diesem Zeit-
punkt nicht zu. Internationale Erfah-
rungen liefern Erkenntnisse, wonach die 
Entlastung der Öffentlichen Hand durch 
dieses Modell neuen investiven Spiel-
raum schafft und Kostenersparnisse von 
zehn bis 20 Prozent erwartet werden 
dürfen. Als Voraussetzung wird aus dem 
Ausland jedoch die Zweckbindung der 
Mauteinnahmen genannt, die in 
Deutschland nicht gegeben ist, da die 
Einnahmen aus der Lkw-Maut zunächst 
in den Bundeshaushalt fließen.

P Das F-Modell: Diese Projektvariante 
ermöglicht unter Anwendung von Be-
treibermodellen die Errichtung, den 
Betrieb und die Finanzierung von Brü-

cken, Tunneln und Gebirgspässen im 
Zuge von Autobahnen und Bundesstra-
ßen durch Dritte. Private Investoren 
erhalten das Recht zur Mauterhebung. 
Die Höhe der projektbezogenen Maut-
gebühren richtet sich nach den Kosten 
für Bau, Erhaltung, Betrieb und weite-
 ren Ausbau für den jeweiligen Strecken-
abschnitt. Die ersten Erfahrungen in 
Deutschland wurden mit der Trave-  
und Warnowquerung in Lübeck und 
Rostock gesammelt. Beide Projekte ge-
stalten sich anspruchsvoll und schwie-
rig. Die Warnowquerung konnte nur 
durch eine Verlängerung der Konzessi-
ons-laufzeit gerettet werden. 

Ansatzpunkte für Modifikationen  
der F-Modelle

Das Bundesministerium für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung hat deshalb 
ein Gutachten zur Evaluierung der  
bisher in Deutschland auf Basis des  
F-Modells vergebenen Verkehrsprojek-  
te erstellen lassen. Die darin aufge-
zeigten Elemente struktureller Weiter-
entwicklungen des Modells, wie zum 
Beispiel die Verlängerung der Konzes-
sionsdauer, die Integration einer Rest-
wertoption sowie der variablere Einsatz 
einer öffentlichen Ergänzungsfinanzie-
rung (bisher: Anschubfinanzierung), 
liefern gute Ansatzpunkte für eine Mo-
difikation der bisherigen F-Modell-
Struktur.

Gleichwohl muss aus unserer Sicht an-
gemerkt werden, dass Banken im Rah-
men ihre Fremdfinanzierungsfunktion 
zumindest aktuell nur sehr bedingt be-
reit sein dürften, derartige Verkehrsri-
siken zu übernehmen. Eine mögliche 
Verlängerung der Konzessionsdauer  
mag aus Sicht der privaten Betreiber  
ein Lösungsansatz darstellen. Der ver-
längerte Amortisationszeitraum ermög-
licht die Realisierung der kalkulierten 
Zielrendite in den späteren Jahren ei-  
ner Konzession. Darlehen werden aller-
dings regelmäßig kaum länger als für 
einen Zeitraum von 30 Jahren bereit 
stehen. 

Übernahme  
des Verkehrsrisikos

Die Zukunft des F-Modells dürfte in 
einem konstruktiven Miteinander der 
beteiligten Parteien zu finden sein. Es 
gilt einen geeigneten Prozess zu etablie-
ren, mit dem für beide Seiten eine trag-
fähige Risiko- und Finanzierungsstruktur 
gefunden werden kann.

P Das V-Modell: Im Zusammenhang 
mit Verkehrsinfrastrukturprojekten  
haben die öffentlichen Banken gemein-
sam mit der Industrie zunehmend her-
vorgehoben, dass das Verkehrsrisiko,  
das beim A- und F-Modell vollständig 
von privater Seite zu tragen ist, bei 
künftigen Vorhaben deutlich gemin-  
dert werden muss, zumindest aber zwi-
schen öffentlicher und privater Seite 
adäquat geteilt werden sollte. Das Ver-
kehrsmengenrisiko wird durch zahlreiche 
Einflussgrößen bestimmt, die nicht vom 
privaten Partner gesteuert werden kön-
nen.

In der Praxis zeichnet sich deshalb zu-
sätzlich der Durchbruch des „Verfügbar-
keitsmodells“ (V-Modell) ab. Hier stellt 
der Private in erster Linie die Verfügbar-
keit eines Infrastrukturabschnitts sicher 
und erhält dafür vom öffentlichen Auf-
traggeber ein Verfügbarkeitsentgelt.  
Die Öffentliche Hand kann diese Ent-
geltzahlungen gegebenenfalls aus den 
Mauteinnahmen refinanzieren. Das V-
Modell wird etwa im Zusammenhang 
mit den ersten kommunalen Straßen-
projekten (zum Beispiel in Brandenburg, 
Harsewinkel, Zeuthen) diskutiert, die in 
Deutschland mit Hilfe von PPP saniert 
werden sollen.

Bessere Rahmenbedingungen  
für PPP

Der deutsche PPP-Markt entwickelt sich 
vielversprechend. Im öffentlichen Hoch-
bau werden weiterhin steigende Projekt-
zahlen prognostiziert. Die zur Verfügung 
stehenden Modelle sind erprobt und 
haben sich bewährt. Sollten die Kommu-
nen ihre zuletzt erhöhten Gewerbesteu-
ereinnahmen in die sparsame und wirt-
schaftliche Modernisierung der Infra-
struktur investieren, könnte sich der 
positive PPP-Trend auch langfristig fort-
setzen.

Im Verkehrssektor wird es auf die Be-
reitschaft des Bundes ankommen, sich 
von den ersten Erfahrungen nicht ent-
mutigen zu lassen und weitere Projekte 
zu starten. Die Ursache der Schwierig-
keiten lag nicht in der Idee der Öffent-
lich Privaten Partnerschaften selbst, 
sondern in den Rahmenbedingungen, 
den jeweiligen Projektbedingungen  
und den typischen „Kinderkrankheiten“ 
der Modellstrukturen. Diese Anlaufpro-
bleme sollten im Dialog mit Industrie, 
Banken und anderen Beteiligten über-
wunden werden können. Die öffent-
lichen Banken werden ihren Beitrag 
dazu leisten.


